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Montag, 30. März 2026, 18.00 Uhr im Clubhaus des TC Luzern Lido
Anmeldung aus organisatorischen Gründen erforderlich

Einladung zur GV 2026

Liebe Mitglieder des TC Luzern Lido

Im Namen des Vorstands lade ich Sie herzlich zur ordentlichen Generalver-
sammlung 2026 ein. Wir sehen folgende Traktanden vor:

1. Begrüssung

2. Protokoll der Generalversammlung vom 25. März 2025
Das Protokoll wurde im LIDO Magazin 2 /2025 abgedruckt. Das Protokoll 2025 
kann auf unserer Homepage www.tcl.ch nachgelesen werden.

3. Jahresberichte 2025
Die Jahresberichte des Präsidenten, des Kassiers, des Spiko-Präsidenten, der 
Juko und des Platzchefs sind im LIDO Magazin 1 / 2026 abgedruckt.

4. Jahresrechnung 2025
Die Jahresrechnung 2025 ist im LIDO Magazin 1 / 2026 abgedruckt.

5. Revisionsbericht und Décharge

6. Budget 2026
Das Budget 2026 ist im LIDO Magazin 1 / 2026 abgedruckt.

7. Wahlen
Erneuerungswahl Revisoren für zwei Amtsperioden (2026 bis 2027).

8. Anträge
Der Vorstand beantragt folgende Änderungen der Statuten gemäss den Vorga-
ben des «Branchenstandards für den Schweizer Sport» von Swiss Olympic.

Änderung von Art. 3 der Statuten wie folgt:

Aktueller Wortlaut:
Art. 3 	 STV
Der Club ist Mitglied des Schweizerischen Tennisverbandes und anerkennt des-
sen Vorschriften und Reglemente.
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Beantragter Wortlaut:
Art. 3 	 Swiss Tennis
Der Club ist Mitglied von Swiss Tennis. Die Statuten und Reglemente von Swiss 
Tennis sind für den Club und dessen Mitglieder verbindlich.
Als Mitglied von Swiss Tennis untersteht der Club und seine Mitglieder der Ethik-
Charta, dem Ethik-Statut und dem Doping-Statut von Swiss Olympic sowie den 
weiteren präzisierenden Dokumenten.

Änderung von Art. 22 der Statuten wie folgt:

Aktueller Wortlaut:
Art. 22	 Wahl und Amtsdauer
Die Wahl des Präsidenten, des Vize-Präsidenten und der übrigen Vorstandsmit-
glieder erfolgt durch die ordentliche Generalversammlung für die Amtsdauer 
von drei Jahren. Eine Wiederwahl ist möglich. Wählbar in den Vorstand sind nur 
Aktivmitglieder

Beantragter Wortlaut:
Art. 22	 Wahl und Amtsdauer
Die Wahl des Präsidenten, des Vize-Präsidenten und der übrigen Vorstandsmit-
glieder erfolgt durch die ordentliche Generalversammlung für die Amtsdauer 
von drei Jahren. Eine Wiederwahl ist möglich. Wählbar in den Vorstand sind nur 
Aktivmitglieder.
Im Vorstand sollen die Geschlechter möglichst ausgewogen vertreten sein (zu je 
mind. 20%).

9. Der Vorstand hält Rück- und Ausblick
Auf sportliche und gesellschaftliche Höhepunkte.

10. Varia
Im Anschluss an die Generalversammlung wird im Seehaus ein Imbiss offeriert.

Anmeldungen bis Dienstag, 24. März 2026 an event@tcl.ch

Für den Vorstand: Urs Kamber, Präsident




